
 
 
 
 

Der Vorsteher des Eidgenössischen Finanzdepartements EFD 

Bern, 17. Mai 2022 

Adressat/in: 
die Kantonsregierungen 

Änderung der Aufsichtsverordnung (Aufsicht, Solvenz, gebundenes Vermögen, 
Verhaltensregeln und Versicherungsvermittlung): Eröffnung des 
Vernehmlassungsverfahrens 

Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Regierungsmitglieder 

Das EFD führt bei den Kantonen, den politischen Parteien, den gesamtschweizeri-
schen Dachverbänden der Gemeinden, Städte und Berggebiete, den gesamtschwei-
zerischen Dachverbänden der Wirtschaft und den interessierten Kreisen ein Ver-
nehmlassungsverfahren zur Änderung der Aufsichtsverordnung (AVO) durch. 

Die Vernehmlassungsfrist dauert bis 7. September 2022. 

Am 18. März 2022 hat das Parlament eine Teilrevision des Versicherungsaufsichtsge-
setzes (VAG) verabschiedet. Diese nimmt Entwicklungen im Versicherungsmarkt auf 
und setzt Vorgaben des Parlaments aus der Beratung des Finanzdienstleistungsge-
setzes (FIDLEG) um.  

Die hier vorgelegten Ausführungsbestimmungen in der Aufsichtsverordnung umfas-
sen im Wesentlichen: 

─ risikobasierte Erleichterungen in der Aufsicht für kleinere Versicherungsunter-
nehmen; 

─ stufengerechte Bestimmungen über die von den Versicherungsunternehmen 
geforderte Solvenz und zum gebundenen Vermögen; 

─ Verhaltensregeln für Versicherungsunternehmen, Versicherungsvermittlerin-
nen und -vermittler beim Vertrieb von qualifizierten Lebensversicherungen; 

─ straffere Regelungen bei der Versicherungsvermittlung zum Schutz der Versi-
cherungsnehmerinnen und -nehmer; 

─ Bestimmungen zu Versicherungszweckgesellschaften. 

Wir laden Sie ein, sich zur Verordnungsänderung und dem dazugehörigen erläutern-
den Bericht bis 7. September 2022 zu äussern. 

Die Vernehmlassungsunterlagen können bezogen werden über die Internetadresse: 
https://www.fedlex.admin.ch/de/consultation-procedures/ongoing. 

https://www.fedlex.admin.ch/de/consultation-procedures/ongoing


u

Wir sind bestrebt, die Dokumente im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes
(BehiG; SR 151.3) barrierefrei zu publizieren. Wir ersuchen Sie daher, Ihre Stellung
nahmen, wenn möglich, elektronisch (bitte nebst einer PDF-Version auch eine Word-
Version) innert der Vernehmlassungsfrist an folgende Email-Adresse zu senden:

vernehmIassungen~sif.admin.ch

Für allfällige Rückfragen und Informationen stehen Ihnen die Herren Mirko Grunder
(Tel. 058 469 30 72) und David Gerber (Tel. 058 465 15 28) zur Verfügung.

Freu dliche Grüsse

Ueli Maurer
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